
ECLI:DE:BGH:2023:060923B1STR301.23.0 

 

 
BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

 
1 StR 301/23 

vom 

6. September 2023 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

1.                                                   

 

2.                                                      

 

 

 

wegen  bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer  
             Menge u.a. 
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Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung der Beschwerde-

führer und des Generalbundesanwalts – zu 2. auf dessen Antrag – am  

6. September 2023 gemäß § 349 Abs. 2 und 4 StPO beschlossen: 

 

1. Auf die Revisionen der Angeklagten wird das Urteil des Land-

gerichts Traunstein vom 15. Mai 2023 mit den zugehörigen 

Feststellungen aufgehoben, soweit jeweils die Anordnung der 

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wor-

den ist. 

2. Die weitergehenden Revisionen werden als unbegründet ver-

worfen; jedoch wird der Strafausspruch dahin geändert, dass 

der Angeklagte M.           zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von  

neun Jahren verurteilt ist. 

3. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhand-

lung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsmit-

tel, an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückver-

wiesen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat die Angeklagten jeweils wegen Handeltreibens mit 

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen bewaffneten Handeltrei-

bens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz einer halbauto-

matischen Kurzwaffe zum Verschießen von Patronenmunition verurteilt, und 
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zwar den Angeklagten G.         zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren  

und sechs Monaten, den Angeklagten M.           zu einer „Freiheitsstrafe“ von  

neun Jahren. Zudem hat es gegen die Angeklagten die Unterbringung in einer 

Entziehungsanstalt – jeweils unter Bestimmung eines Vorwegvollzugs eines 

Teils der verhängten Strafe vor der Maßregel – angeordnet. Schließlich hat das 

Landgericht den Wert von Taterträgen und aus anderen Taten erlangtes Bargeld 

sowie verschiedene Tatobjekte und Tatmittel eingezogen. Die jeweils auf die 

Rüge der Verletzung materiellen Rechts gestützten Revisionen der Angeklagten 

haben den aus der Beschlussformel ersichtlichen Erfolg (§ 349 Abs. 4 StPO); im 

Übrigen sind sie unbegründet (§ 349 Abs. 2 StPO). 

1. Die Schuld-, Straf- und Einziehungsaussprüche halten revisionsgericht-

licher Prüfung stand. Allein bedarf beim Angeklagten M.           die Verhängung  

einer „Freiheitsstrafe“ der Korrektur in eine „Gesamtfreiheitsstrafe“. 

2. Indes begegnet die Anordnung der Maßregel des § 64 StGB durchgrei-

fenden Bedenken, weil die Annahme der Erfolgsaussichten mit der hierfür gege-

benen Begründung unter zwei Gesichtspunkten rechtsfehlerhaft ist. 

a) Nach § 64 Satz 2 StGB darf die Unterbringung in einer Entziehungsan-

stalt nur angeordnet werden, wenn eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, 

den Angeklagten innerhalb der nach § 67d Abs. 1 Satz 1 oder 3 StGB zu bestim-

menden Frist zu heilen oder über eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den 

Hang zu bewahren und von der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten ab-

zuhalten, die auf seinen Hang zurückgehen. Notwendig, aber auch ausreichend 

für die vom Tatgericht zu treffende Prognose ist eine auf Tatsachen gegründete 

Wahrscheinlichkeit des Behandlungserfolgs. Einer sicheren und unbedingten 

Gewähr bedarf es hierfür zwar nicht. Erforderlich ist aber, dass in der Persönlich-

keit und den Lebensumständen des Verurteilten konkrete Anhaltspunkte für  
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einen erfolgreichen Verlauf der Therapie zu erkennen sind, die nicht nur die Mög-

lichkeit einer therapeutischen Veränderung, sondern die positive Feststellung der 

hinreichend konkreten Erfolgsaussicht tragen. Damit das Revisionsgericht prüfen 

kann, ob eine Erfolgsaussicht in dem vom Gesetzgeber geforderten Ausmaß be-

steht, bedarf es der Darlegung konkreter, durch das Tatgericht als prognostisch 

bedeutsam für einen die Behandlung im Maßregelvollzug überdauernden Thera-

pieerfolg bewerteter Umstände in den Urteilsgründen (zuletzt BGH, Beschluss 

vom 7. Juni 2023 – 4 StR 448/22 Rn. 3 mwN). Erforderlich ist stets eine Gesamt-

würdigung der Täterpersönlichkeit und aller sonstigen maßgeblichen Umstände 

(zuletzt BGH, Beschluss vom 29. Juni 2023 – 6 StR 261/23 Rn. 7 mwN). 

b) Hier fehlt es zum einen bereits gänzlich an einer Gesamtschau; das 

Landgericht hat allein auf die bekundete Therapiebereitschaft abgestellt und ist 

im Übrigen der Einschätzung der Sachverständigen gefolgt, ohne die hierfür re-

levanten Befundtatsachen mitzuteilen und sich mit etwaigen prognoseungünsti-

gen Faktoren auseinanderzusetzen (UA S. 30 f.). Zum anderen lassen die For-

mulierungen „die Erfolgsaussichten für eine derartige Behandlung … [könnten] 

nicht verneint werden“ und „bei unterstellter Therapiebereitschaft“ besorgen, 

dass das Landgericht seiner Prüfung nicht den Überzeugungsmaßstab des § 261 

StPO zugrunde gelegt, sondern sich mit einer „Nichtausschließbarkeit“ eines Be-

handlungserfolgs begnügt hat. 
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3. Die Sache bedarf daher – wiederum unter Hinzuziehung einer Sachver-

ständigen (§ 246a Abs. 1 Satz 2 StPO) – insoweit neuer Verhandlung und Ent-

scheidung. 

Jäger Richterin am Bundesge-
richtshof Dr. Fischer ist 
urlaubsbedingt ortsabwe-
send und daher gehindert 
zu unterschreiben. 

Jäger 

Richterin am Bundesge-
richtshof Wimmer ist ur-
laubsbedingt ortsabwe-
send und daher gehindert 
zu unterschreiben.  

Jäger 

Leplow Munk 
 

Vorinstanz: 

Landgericht Traunstein, 15.05.2023 - 2 KLs 110 Js 8723/22 
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